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Umstellung Einzugsermächtigung in ein SEPA-Lastschriftmandat

Christine Bescherer

Wie Sie sicherlich schon von verschiedenen Stellen
erfahren haben, gelten ab 1. Februar 2014 (bzw. ge-
mäß verlängerter Frist spätestens 1. August 2014)
in Deutschland und in Europa die einheitlichen
Regelungen für SEPA-Zahlungen, also Überwei-
sungen und Lastschriften in Euro.

Dazu wird die von unseren meisten Mitglie-
dern aus Deutschland erteilte Einzugsermächti-
gung für den Mitgliedsbeitrag in ein SEPA-Basis-
Lastschriftmandat umgewandelt.

Dieses Lastschriftmandat wird durch Ihre ein-
deutige Mandatsreferenz (eine Art Mitgliedsnum-
mer), die Sie auf der Abbuchung des Mit-
gliedsbeitrags für das Jahr 2014 finden wer-
den, und unsere Gläubiger-Identifikationsnummer
DE35ZZZ00001081665 gekennzeichnet, die von
uns bei allen Lastschrifteinzügen angegeben wer-
den.

Da diese Umstellung durch uns erfolgt, brau-
chen Sie nichts weiter unternehmen.

Der Einzug der Mitgliedsbeiträge wird in Zu-
kunft im Laufe des Monats April erfolgen. Die Mit-
glieder werden per Email mindestens sechs Tage
vor der Abbuchung informiert.

Wenn Sie den Mitgliedsbeitrag nach dem 1. Fe-
bruar 2014 selbst überweisen, verwenden Sie bitte
die folgende Bankverbindung:

Gesellschaft für Didaktik der Mathematik
Vereinigten Raiffeisenbanken Heroldsberg
IBAN-Nummer: DE05770694610003058700
BIC: GENODEF1GBF

In Zukunft werden wir auch Mitgliedern aus an-
deren EU-Ländern das SEPA-Lastschriftverfahren
als Zahlungsweise anbieten können. Über die wei-
teren Details der Umstellung werden wir Sie per
Rundmail rechtzeitig informieren, der wir auch die
neuen Einzugsermächtigungsformulare beifügen.


